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Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
 
 
Art. 101 [Kartellverbot – Ex Art. 81 EGV] 
(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unter-

nehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhal-
tensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und 
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnen-
markts bezwecken oder bewirken, insbesondere 
a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger 

Geschäftsbedingungen; 
b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwick-

lung oder der Investitionen; 
c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber 

Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 
e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zu-

sätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung 
zum Vertragsgegenstand stehen. 

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig. 
(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf 

- Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 
- Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,  
- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen,  
die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Ver-
besserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirt-
schaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen 
a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich 

sind, oder 
b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den 

Wettbewerb auszuschalten. 
  

Art. 102 [Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung – Ex Art. 82 EGV] 
1Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer be-
herrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein 
oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
zu beeinträchtigen.  
2Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Ver-
kaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum 
Schaden der Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber 
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zu-
sätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung 
zum Vertragsgegenstand stehen. 
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Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des 

Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln 
 
 
Art. 23 Geldbußen 
(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entschei-

dung Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr 
erzielten Gesamtumsatzes festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig 
a) bei der Erteilung einer nach Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 2 verlangten Auskunft un-

richtige oder irreführende Angaben machen; 
b) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 3 

verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen oder 
die Angaben nicht innerhalb der gesetzten Frist machen; 

c) bei Nachprüfungen nach Artikel 20 die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäfts-
unterlagen nicht vollständig vorlegen oder in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 
angeordnete Nachprüfungen nicht dulden; 

d) in Beantwortung einer nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe e) gestellten Frage 
- eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen oder 
- eine von einem Mitglied der Belegschaft erteilte unrichtige, unvollständige oder irre-

führende Antwort nicht innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist berichti-
gen oder 

- in Bezug auf Tatsachen, die mit dem Gegenstand und dem Zweck einer durch Ent-
scheidung nach Artikel 20 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung in Zusammenhang ste-
hen, keine vollständige Antwort erteilen oder eine vollständige Antwort verweigern; 

e) die von Bediensteten der Kommission oder anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen 
nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel erbrochen haben. 

(2) 1Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Ent-
scheidung Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig 
a) gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verstoßen oder 
b) einer nach Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen 

zuwiderhandeln oder 
c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen nicht ein-

halten. 
2Die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen oder jede beteiligte 
Unternehmensvereinigung darf 10 % seines bzw. ihres jeweiligen im vorausgegangenen Ge-
schäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen. 
3Steht die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereinigung mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder 
im Zusammenhang, so darf die Geldbuße 10 % der Summe der Gesamtumsätze derjenigen 
Mitglieder, die auf dem Markt tätig waren, auf dem sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung 
auswirkte, nicht übersteigen. 

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als 
auch deren Dauer zu berücksichtigen. 

(4) 1Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des Um-
satzes ihrer Mitglieder verhängt und ist die Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfä-
hig, so ist sie verpflichtet, von ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geld-
buße zu fordern. 
2Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so 
kann die Kommission die Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlan-
gen, dessen Vertreter Mitglieder in den betreffenden Entscheidungsgremien der Vereinigung 
waren. 
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3Nachdem die Kommission die Zahlung gemäß Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie, soweit es 
zur vollständigen Zahlung der Geldbuße erforderlich ist, die Zahlung des Restbetrags von je-
dem Mitglied der Vereinigung verlangen, das auf dem Markt tätig war, auf dem die Zuwider-
handlung erfolgte. 
4Die Kommission darf jedoch Zahlungen gemäß Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen 
verlangen, die nachweisen, dass sie den die Zuwiderhandlung begründenden Beschluss der 
Vereinigung nicht umgesetzt haben und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten 
oder sich aktiv davon distanziert haben, noch ehe die Kommission mit der Untersuchung des 
Falls begonnen hat. 
5Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 10 % seines 
im letzten Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen. 

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidungen haben keinen strafrechtlichen 
Charakter 

 
 
 

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist 
1.  Geschäftsgeheimnis eine Information 

a) die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestand-
teile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umge-
hen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem 
Wert ist und 
b) die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen 
durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und 

 c) bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht; 
2.  Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses 

jede natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsge-
heimnis hat; 

3. Rechtsverletzer 
jede natürliche oder juristische Person, die entgegen § 4 ein Geschäftsgeheimnis rechtswidrig 
erlangt, nutzt oder offenlegt; Rechtsverletzer ist nicht, wer sich auf eine Ausnahme nach § 5 
berufen kann; 

4.  rechtsverletzendes Produkt 
ein Produkt, dessen Konzeption, Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder Mar-
keting in erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig erlangten, genutzten oder offengelegten 
Geschäftsgeheimnis beruht. 

 
§ 3 Erlaubte Handlungen 

(1)  Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesondere erlangt werden durch 
1. eine eigenständige Entdeckung oder Schöpfung; 
2. ein Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands, 

das oder der 
a) öffentlich verfügbar gemacht wurde oder 
b) sich im rechtmäßigen Besitz des Beobachtenden, Untersuchenden, Rückbauenden oder 

Testenden befindet und dieser keiner Pflicht zur Beschränkung der Erlangung des Ge-
schäftsgeheimnisses unterliegt; 

3. ein Ausüben von Informations- und Anhörungsrechten der Arbeitnehmer oder Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretung. 
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(2)  Ein Geschäftsgeheimnis darf erlangt, genutzt oder offengelegt werden, wenn dies durch Ge-
setz, aufgrund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft gestattet ist. 

 
§ 4 Handlungsverbote 

(1)  Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangt werden durch 
1.  unbefugten Zugang zu, unbefugte Aneignung oder unbefugtes Kopieren von Dokumenten, 

Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die der rechtmäßigen 
Kontrolle des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses unterliegen und die das Geschäftsge-
heimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten lässt, oder 

2.  jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen nicht dem Grundsatz von 
Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheit entspricht. 

(2)  Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht nutzen oder offenlegen, wer 
1. das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene Handlung nach Absatz 1 
a) Nummer 1 oder 
b) Nummer 2 
erlangt hat, 
2.  gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses ver-

stößt oder 
3. gegen eine Verpflichtung verstößt, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen. 

(3)  Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangen, nutzen oder offenlegen, wer das Geschäftsge-
heimnis über eine andere Person erlangt hat und zum Zeitpunkt der Erlangung, Nutzung oder 
Offenlegung weiß oder wissen müsste, dass diese das Geschäftsgeheimnis entgegen Absatz 2 
genutzt oder offengelegt hat. Das gilt insbesondere, wenn die Nutzung in der Herstellung, 
dem Anbieten, dem Inverkehrbringen oder der Einfuhr, der Ausfuhr oder der Lagerung für 
diese Zwecke von rechtsverletzenden Produkten besteht. 

 
§ 5 Ausnahmen 

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses fällt nicht unter 
die Verbote des § 4, wenn dies zum Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt, insbesondere 

1.  zur Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, ein-
schließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien; 

2.  zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen Fehl-
verhaltens, wenn die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung geeignet ist, das allgemeine öf-
fentliche Interesse zu schützen; 

3.  im Rahmen der Offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeitnehmervertretung, 
wenn dies erforderlich ist, damit die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben erfüllen kann. 

 
[…] 
 
§ 23 Verletzung von Geschäftsgeheimnissen 

(1)  Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur Förderung des 
eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der 
Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens Schaden zuzufügen, 

 1. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 ein Geschäftsgeheimnis erlangt, 
2. entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder offenlegt 
oder 
3.  entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 3 als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein 

Geschäftsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses anvertraut worden 
oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Beschäftigungsverhältnisses 
offenlegt. 
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(2)  Ebenso wird bestraft, wer zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus 
Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens 
Schaden zuzufügen, ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder offenlegt, das er durch eine fremde 
Handlung nach Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt hat. 

(3)  Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur Förderung 
des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 
2 oder Nummer 3 ein Geschäftsgeheimnis, das eine ihm im geschäftlichen Verkehr anvertraute 
geheime Vorlage oder Vorschrift technischer Art ist, nutzt oder offenlegt. 

(4)  Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 1. in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 gewerbsmäßig handelt, 

2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder Nummer 3 oder des Absatzes 2 bei der 
Offenlegung weiß, dass das Geschäftsgeheimnis im Ausland genutzt werden soll, oder 

3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder des Absatzes 2 das Geschäftsgeheimnis im 
Ausland nutzt. 

(5)  Der Versuch ist strafbar. 
(6)  Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung 

genannten Person sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung 
oder Veröffentlichung des Geschäftsgeheimnisses beschränken. 

(7)  § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. Die §§ 30 und 31 des Strafgesetz-
buches gelten entsprechend, wenn der Täter zur Förderung des eigenen oder fremden 
Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt. 

(8)  Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des 
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen 
für geboten hält. 

 
 

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
 
§ 4a Zugang zur Erwerbstätigkeit 

(1)  Ausländer, die einen Aufenthaltstitel besitzen, dürfen eine Erwerbstätigkeit ausüben, es sei 
denn, ein Gesetz bestimmt ein Verbot. Die Erwerbstätigkeit kann durch Gesetz beschränkt 
sein. Die Ausübung einer über das Verbot oder die Beschränkung hinausgehenden Erwerbs-
tätigkeit bedarf der Erlaubnis. 

(2)  Sofern die Ausübung einer Beschäftigung gesetzlich verboten oder beschränkt ist, bedarf die 
Ausübung einer Beschäftigung oder einer über die Beschränkung hinausgehenden Beschäfti-
gung der Erlaubnis; diese kann dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bundesagentur für 
Arbeit nach § 39 unterliegen. Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit kann beschränkt 
erteilt werden. Bedarf die Erlaubnis nicht der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, gel-
ten § 39 Absatz 4 für die Erteilung und § 40 Absatz 2 oder Absatz 3 für die Versagung der 
Erlaubnis entsprechend. 

(3)  Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, ob die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt 
ist und ob sie Beschränkungen unterliegt. Zudem müssen Beschränkungen seitens der Bun- 
desagentur für Arbeit für die Ausübung der Beschäftigung in den Aufenthaltstitel übernom-
men werden. Für die Änderung einer Beschränkung im Aufenthaltstitel ist eine Erlaubnis er-
forderlich. Wurde ein Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausübung einer bestimmten Beschäfti-
gung erteilt, ist die Ausübung einer anderen Erwerbstätigkeit verboten, solange und soweit die 
zuständige Behörde die Ausübung der anderen Erwerbstätigkeit nicht erlaubt hat. Die Sätze 2 
und 3 gelten nicht, wenn sich der Arbeitgeber auf Grund eines Betriebsübergangs nach § 613a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ändert oder auf Grund eines Formwechsels eine andere Rechts-
form erhält. 
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(4)  Ein Ausländer, der keinen Aufenthaltstitel besitzt, darf eine Saisonbeschäftigung nur ausüben, 
wenn er eine Arbeitserlaubnis zum Zweck der Saisonbeschäftigung besitzt, sowie eine andere 
Erwerbstätigkeit nur ausüben, wenn er auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, 
eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung ohne Aufenthaltstitel hierzu berechtigt ist oder 
deren Ausübung ihm durch die zuständige Behörde erlaubt wurde. 

(5)  Ein Ausländer darf nur beschäftigt oder mit anderen entgeltlichen Dienst- oder Werkleistun-
gen beauftragt werden, wenn er einen Aufenthaltstitel besitzt und kein diesbezügliches Verbot 
oder keine diesbezügliche Beschränkung besteht.  Ein Ausländer, der keinen Aufenthaltstitel 
besitzt, darf nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 beschäftigt werden. Wer im Bun-
desgebiet einen Ausländer beschäftigt, muss 
1.  prüfen, ob die Voraussetzungen nach Satz 1 oder Satz 2 vorliegen, 
2.  für die Dauer der Beschäftigung eine Kopie des Aufenthaltstitels, der Arbeitserlaubnis zum 

Zweck der Saisonbeschäftigung oder der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung o-
der über die Aussetzung der Abschiebung des Ausländers in elektronischer Form oder in 
Papierform aufbewahren und 

3.  der zuständigen Ausländerbehörde innerhalb von vier Wochen ab Kenntnis mitteilen, dass 
die Beschäftigung, für die ein Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 4 erteilt wurde, 
vorzeitig beendet wurde. 

Satz 3 Nummer 1 gilt auch für denjenigen, der einen Ausländer mit nachhaltigen entgeltlichen 
Dienst- oder Werkleistungen beauftragt, die der Ausländer auf Gewinnerzielung gerichtet aus-
übt. 

 
 

Drittes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB III) 
 
 

§ 284 Arbeitsgenehmigung-EU für Staatsangehörige der neuen EU-Mitgliedstaaten  
(1)  Soweit nach Maßgabe des Beitrittsvertrages eines Mitgliedstaates zur Europäischen Union ab-

weichende Regelungen als Übergangsregelungen von der Arbeitnehmerfreizügigkeit anzuwen-
den sind, dürfen Staatsangehörige dieses Mitgliedstaates und ihre freizügigkeitsberechtigten 
Familienangehörigen eine Beschäftigung nur mit Genehmigung der Bundesagentur ausüben 
sowie von Arbeitgebern nur beschäftigt werden, wenn sie eine solche Genehmigung besitzen. 

[…] 
 
 

§ 404 Bußgeldvorschriften 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmerin oder Unternehmer Dienst- oder Werkleis-
tungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem sie oder er eine andere Unternehmerin 
oder einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem sie oder er weiß oder fahrlässig nicht 
weiß, dass diese oder dieser zur Erfüllung dieses Auftrags 
1.  entgegen § 284 Absatz 1 oder § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Auslände-

rin oder einen Ausländer beschäftigt oder 
2.  eine Nachunternehmerin oder einen Nachunternehmer einsetzt oder es zulässt, dass eine 

Nachunternehmerin oder ein Nachunternehmer tätig wird, die oder der entgegen § 284 
Absatz 1 oder § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Ausländerin oder einen 
Ausländer beschäftigt. 

(2)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
[…] 

3. entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Ausländerin 
oder einen Ausländer beschäftigt,  
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4. entgegen § 284 Absatz 1 oder entgegen § 4a Absatz 3 Satz 4 oder Absatz 4, § 6 Absatz 2a, 
§ 7 Absatz 1 Satz 4 erster Halbsatz, § 16a Absatz 3 Satz 1, § 16b Absatz 3, auch in Verbin-
dung mit Absatz 7 Satz 3, § 16b Absatz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz, § 16c Absatz 2 Satz 3, 
§ 16d Absatz 1 Satz 4, Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 3, § 16f Absatz 3 Satz 4, § 17 
Absatz 3 Satz 1, § 20 Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, § 23 Absatz 1 
Satz 4 erster Halbsatz, § 24 Absatz 6 Satz 2 erster Halbsatz oder § 25 Absatz 4 Satz 3 erster 
Halbsatz, Absatz 4a Satz 4 erster Halbsatz oder Absatz 4b Satz 4 erster Halbsatz des Auf-
enthaltsgesetzes eine Beschäftigung ausübt, 
 […] 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 5 bis 9 und 11 bis 13 mit 
einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, 4, 16, 26 und 
27 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu zweitausend Euro geahndet werden. 

 
 

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 
(SchwarzArbG) 

 
 
§ 8 Bußgeldvorschriften 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer  
1. a) bis c (aufgehoben) 
d) der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstständigen Betriebes eines stehenden 
Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung) nicht nachgekommen ist oder die erforderliche Rei-
segewerbekarte (§ 55 der Gewerbeordnung) nicht erworben hat oder 

e) ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe selbstständig betreibt, ohne in 
die Handwerksrolle eingetragen zu sein (§ 1 der Handwerksordnung) 
und Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang erbringt oder 

2. Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er eine oder 
mehrere Personen beauftragt, die diese Leistungen unter vorsätzlichem Verstoß gegen eine 
in Nummer 1 genannte Vorschrift erbringen. 

(2) […]  
(3)  Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber eine in § 266a Absatz 2 Nummer 1 oder 2 des 

Strafgesetzbuches bezeichnete Handlung leichtfertig begeht und dadurch der Einzugsstelle 
Beiträge des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin zur Sozialversicherung einschließlich der 
Arbeitsförderung oder vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Sozialversicherung ein-
schließlich der Arbeitsförderung, unabhängig davon, ob Arbeitsentgelt gezahlt wird, leichtfer-
tig vorenthält. 

(4)  Ordnungswidrig handelt, wer 
1.  einen Beleg ausstellt, der in tatsächlicher Hinsicht nicht richtig ist und das Erbringen oder 

Ausführenlassen einer Dienst- oder Werkleistung vorspiegelt, oder 
2.  einen in Nummer 1 genannten Beleg in den Verkehr bringt 
und dadurch Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Absatz 2 oder illegale Beschäftigung im Sinne 
des § 1 Absatz 3 ermöglicht. 

(5)  Ordnungswidrig handelt, wer eine in Absatz 4 genannte Handlung begeht und 
1.  aus grobem Eigennutz für sich oder einen anderen Vermögensvorteile großen Ausmaßes 

erlangt oder 
2.  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbun-

den hat. 
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(6)  Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 5 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
hunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 4 mit einer Geldbuße bis zu einhunderttau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe d und e, Nummer 2 in Verbin-
dung mit Nummer 1 Buchstabe d und e sowie in den Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 Buchstabe a, Nummer 5 
und 7 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 
und 6 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu tausend Euro geahndet werden. 

(7)  Absatz 1 findet keine Anwendung für nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtete Dienst- oder 
Werkleistungen, die 
1. von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder Lebenspartnern, 
2. aus Gefälligkeit, 
3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder 
4. im Wege der Selbsthilfe im Sinne des § 36 Abs. 2 und 4 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) oder als 
Selbsthilfe im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. Sep-
tember 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 3076), 

erbracht werden.  Als nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gilt insbesondere eine Tätigkeit, 
die gegen geringes Entgelt erbracht wird. 

(8)  Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften über Regelsätze für Geldbußen wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 oder 2 zu erlassen. 

(9)  Eine Geldbuße wird in den Fällen des Absatzes 3 nicht festgesetzt, wenn der Arbeitgeber 
spätestens im Zeitpunkt der Fälligkeit oder unverzüglich danach gegenüber der Einzugsstelle 
1.  schriftlich die Höhe der vorenthaltenen Beiträge mitteilt, 
2.  schriftlich darlegt, warum die fristgemäße Zahlung nicht möglich ist, obwohl er sich darum 

ernsthaft bemüht hat, und 
3.  die vorenthaltenen Beiträge nachträglich innerhalb der von der Einzugsstelle bestimmten 

angemessenen Frist entrichtet. 

§ 10 Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel und zu 
ungünstigen Arbeitsbedingungen 

(1) Wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bezeichnete 
Handlung begeht und den Ausländer zu Arbeitsbedingungen beschäftigt, die in einem auffälli-
gen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen stehen, die die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) 1In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbs-
mäßig oder aus grobem Eigennutz handelt. 

§ 10a Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel, die Opfer von Menschenhan-
del sind 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 4a Ab-
satz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes einen Ausländer beschäftigt und hierbei eine Lage aus-
nutzt, in der sich der Ausländer durch eine gegen ihn gerichtete Tat eines Dritten nach § 232a 
Absatz 1 bis 5 oder § 232b des Strafgesetzbuchs befindet. 
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§ 11 Erwerbstätigkeit von Ausländern ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel in 
größerem Umfang oder von minderjährigen Ausländern 

(1) Wer  
1. gleichzeitig mehr als fünf Ausländer entgegen § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialge-

setzbuch beschäftigt oder entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes beschäf-
tigt oder mit Dienst- oder Werkleistungen beauftragt, 

2. eine in 
a) § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 
b) § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 
c) § 98 Abs. 2a des Aufenthaltsgesetzes oder 
d) § 98 Abs. 3 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes 

bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt oder 
3. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Person unter 18 Jahren be-

schäftigt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe a oder 
Buchstabe c oder Nummer 3 aus grobem Eigennutz, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe. 

 
 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
 
§ 15 Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung 

(1) Wer als Verleiher einen Ausländer, der einen erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 
5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 
in Verbindung mit Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Dul-
dung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 
Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht besitzt, entgegen § 1 einem Dritten ohne 
Erlaubnis überläßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder 
aus grobem Eigennutz handelt. 

§ 15a Entleih von Ausländern ohne Genehmigung 

(1) 1Wer als Entleiher einen ihm überlassenen Ausländer, der einen erforderlichen Aufenthaltstitel 
nach § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a 
Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestat-
tung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Geneh-
migung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht besitzt, zu Arbeitsbedin-
gungen des Leiharbeitsverhältnisses tätig werden läßt, die in einem auffälligen Mißverhältnis zu 
den Arbeitsbedingungen deutscher Leiharbeitnehmer stehen, die die gleiche oder eine ver-
gleichbare Tätigkeit ausüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 2In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren; ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig 
oder aus grobem Eigennutz handelt. 

(2) 1Wer als Entleiher  
1. gleichzeitig mehr als fünf Ausländer, die einen erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4a Ab-

satz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a Absatz 5 
Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder 
eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung 
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nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht besitzen, tätig werden läßt 
oder 

2. eine in § 16 Abs. 1 Nr. 2 bezeichnete vorsätzliche Zuwiderhandlung beharrlich wiederholt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 2Handelt der Täter aus 
grobem Eigennutz, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 

§ 16 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 1 einen Leiharbeitnehmer einem Dritten ohne Erlaubnis überläßt, 
1a. einen ihm von einem Verleiher ohne Erlaubnis überlassenen Leiharbeitnehmer tätig wer-

den läßt, 
1b. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 einen Arbeitnehmer überlässt oder tätig werden lässt, 
1c. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 5 eine dort genannte Überlassung nicht, nicht richtig oder 

nicht rechtzeitig bezeichnet, 
1d. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 6 die Person nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig konkre-

tisiert, 
1e. entgegen § 1 Absatz 1b Satz 1 einen Leiharbeitnehmer überlässt, 
1f. entgegen § 1b Satz 1 Arbeitnehmer überläßt oder tätig werden läßt, 
2. einen ihm überlassenen ausländischen Leiharbeitnehmer, der einen erforderlichen Aufent-

haltstitel nach § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechti-
gung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes, eine 
Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechti-
gen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht 
besitzt, tätig werden läßt, 

2a. eine Anzeige nach § 1a nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 
3. einer Auflage nach § 2 Abs. 2 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
4. eine Anzeige nach § 7 Abs. 1 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

erstattet, 
5. eine Auskunft nach § 7 Abs. 2 Satz 1 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erteilt, 
6. seiner Aufbewahrungspflicht nach § 7 Abs. 2 Satz 4 nicht nachkommt, 
6a. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet, 
7. (aufgehoben) 
7a. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 2 oder 4 eine Arbeitsbedingung nicht ge-

währt, 
7b. entgegen § 8 Absatz 5 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 

Satz 1 das dort genannte Mindeststundenentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt, 
8. einer Pflicht nach § 11 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht nachkommt, 
8a. entgegen § 11 Absatz 5 Satz 1 einen Leiharbeitnehmer tätig werden lässt, 
9. entgegen § 13a Absatz 1 Satz 1 den Leiharbeitnehmer nicht, nicht richtig oder nicht voll-

ständig informiert, 
10. entgegen § 13b Satz 1 Zugang nicht gewährt, 
11. entgegen § 17a in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 des Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei dieser Prüfung nicht mit-
wirkt, 

12. entgegen § 17a in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet, 

13. entgegen § 17a in Verbindung mit § 5 Absatz 5 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

14. entgegen § 17b Absatz 1 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet, 
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15. entgegen § 17b Absatz 1 Satz 2 eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

16. entgegen § 17c Absatz 1 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt oder 

17. entgegen § 17c Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise bereithält. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1f, 6 und 11 bis 17 kann mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 2, 7a, 7b 
und 8a mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 2a, 3, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, die 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro 
und die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 4, 5 und 6a mit einer Geldbuße bis zu 
tausend Euro geahndet werden.  

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sind in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 2a und 7b sowie 11 
bis 17 die Behörden der Zollverwaltung jeweils für ihren Geschäftsbereich, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1b, 1e, 3 bis 7a sowie 8 bis 10 die Bundesagentur für Arbeit. 

(4) § 66 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
(5) Die Geldbußen fließen in die Kasse der zuständigen Verwaltungsbehörde. Sie trägt abweichend 

von § 105 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Auslagen und ist 
auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Abs. 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitend 
entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen (AEntG) 
 
 
§ 23 Bußgeldvorschriften 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 eine Arbeitsbedingung, deren Einhaltung nach § 16 

von den Behörden der Zollverwaltung geprüft wird, nicht oder nicht rechtzeitig gewährt 
oder einen Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leistet, 

2. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt, 

3. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet, 

4. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 5 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

5. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig zuleitet, 

6. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2, 
eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

7. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindes-
tens zwei Jahre aufbewahrt, 
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8. entgegen § 19 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise bereithält, 

9. entgegen § 19 Absatz 2a Satz 1 nicht sicherstellt, dass die dort genannten Unterlagen zur 
Verfügung stehen, 

10. entgegen § 19 Absatz 2a Satz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 

11. entgegen § 19 Absatz 2b Satz 1 oder 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt. 

(2)  Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen 
lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder 
fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags 
1.  entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 eine Arbeitsbedingung, deren Einhaltung nach 

§ 16 von den Behörden der Zollverwaltung geprüft wird, nicht oder nicht rechtzeitig ge-
währt oder einen Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leistet oder 

2.  einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der 
entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 eine Arbeitsbedingung, deren Einhaltung nach 
§ 16 von den Behörden der Zollverwaltung geprüft wird, nicht oder nicht rechtzeitig ge-
währt oder einen Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leistet. 

(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 2 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
dreißigtausend Euro geahndet werden. 

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten sind die in § 16 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich. 

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des Vermögensarrestes 
nach § 111e der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten durch die in § 16 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsge-
setz des Bundes. 


